
Der Staatsanwalt hat den Protest unter Mitwirkung 
eines Vertreters der Arbeitsschutzinspektion vor den 
Fachdirektoren des Kombinats erläutert und begründet. 
Dabei wurde besonders darauf orientiert, die Durchset
zung der Gesetzlichkeit als eine Kernfrage der Verwirk
lichung der Planaufgaben unmittelbar in die Leitungs
tätigkeit einzubeziehen, um ähnliche Gesetzesverletzun
gen in den anderen Betrieben des Kombinats auszu
schließen.
Nach dieser Auswertung wurden die Betriebs-, Werk- 
und Fachdirektoren vom Kombinatsdirektor beauftragt, 
in alien Betrieben des Kombinats die unfallauslösenden 
Ursachen auszuwerten, für eine (aktenkundig zu ma
chende) Belehrung der betreffenden Werktätigen über 
die Gewährleistung der Arbeitssicherheit bei Instand
setzungsarbeiten an Hebebühnen zu sorgen sowie den 
Stand der Realisierung der von der Arbeitsschutz
inspektion und der Technischen Überwachung erteilten 
Auflagen zu überprüfen und g g f .  eigenverantwortlich 
Maßnahmen festzulegen. Zu diesem Zweck hat die Kom
binatsleitung den Direktoren eine schriftliche Informa
tion über den gesamten Unfallhergang und die ihm 
zugrunde liegenden Gesetzesverstöße übergeben.

Des weiteren wurde ein Maßnahmeplan für das Werk I 
ausgearbeitet, der generelle Festlegungen enthält, wie 
künftig die Einhaltung der Rechtsvorschriften auf den 
Gebieten der technischen Sicherheit, des Gesundheits
und Arbeitsschutzes sowie der Hygiene zu gewähr
leisten ist.

Um Mängel im Gesundheits- und Arbeitsschutz festzu
stellen und zu beseitigen, wurde von der Leitung des 
Werkes I ein Plan der Betriebsbegehung aufgestellt. 
Danach erfolgen Betriebsbegehungen unter Verantwor
tung des Betriebsdirektors nach vorgegebenen Schwer
punkten und Produktionsabschnitten in Abständen von 
1 bis l1/2 Monaten (im Betriebskollektivvertrag 1973 wa
ren sie quartalsweise vorgesehen). An den Betriebs
begehungen nehmen die Leiter für Technik, Produktion 
und Ökonomie, die Betriebsärztin, die Betriebsschwester, 
der AGL-Vörsitzende, die Vorsitzenden der Arbeits
schutzkommission und des Rates für Sozialversicherung 
teil.

Eine weitere Auswertung des Protests nahm der Staats
anwalt mit Unterstützung des Kombinatsdirektors in 
einer Leiterberatung im Werk I vor, an der alle Meister 
des Betriebes teilnahmen. Ziel dieser Auswertung war 
es, den Kadern der mittleren Leitungsebene, die eine 
entscheidende Aufgabe im Gesundheits- und Arbeits
schutz zu erfüllen haben, ihre Verantwortung voll be
wußt zu machen und dadurch zur konsequenten Durch
setzung der genannten Leitungsmaßnahmen in den ein
zelnen Bereichen beizutragen. Bei der anschließenden 
Betriebsbegehung konnte festgestellt werden, daß auf 
Grund der vom Kombinatsdirektor getroffenen Maßnah
men bereits erste Veränderungen vorgenommen wor
den waren.

Die Arbeitsschutzinspektion und die Kombinatsinspek
tion der ABI erhielten den Protest und die Maßnahme
pläne der Kombinats- und Betriebsleitung zur Kenntnis. 
Dadurch wurden sie in die Lage versetzt, bei ihren 
Kontrollen mit zu überprüfen, inwieweit die Auswir
kungen der in dem Protest gerügten Gesetzesverletzun
gen beseitigt worden sind.

Nachkontrollen der Kombinatsinspektion der ABI sowie 
des Kreisstaatsanwalts gemeinsam mit dem Kombinats
und dem Betriebsdirektor des Werkes I ergaben, daß 
die Auflagen verwirklicht und die Weisungen einge
halten werden.

Arno A x m a n n ,  Staatsanwalt des Kreises Eisenach
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